Fürsorgerische Freiheitsentziehung:

Ärztliche Einweisung bei Gefahr in Verzug (ärztliche FFE)

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210) Art. 397b Abs. 2 und Art. 314a Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz (BGS 213.11)

Name:
Vorname:




Geb.-Datum:
Adresse:










wird hiermit eingewiesen in (Name und Adresse der Anstalt):

aus folgenden Gründen (Wortlaut des Gesetzes):


Geisteskrankheit


Trunksucht








Geistesschwäche


andere Suchterkrankungen











schwere Verwahrlosung

Es besteht:


Selbstgefährdung


Fremdgefährdung

Kurze Umschreibung des Sachverhalts und der ärztlichen Untersuchung (zwingend):

Festgestellt anlässlich der persönlichen ärztlichen Untersuchung vom:


Das rechtliche Gehör wurde der betroffenen Person bei der ärztlichen Untersuchung gewährt:


ZGB Art. 397e Ziff. 1: Bei jedem Entscheid muss die betroffene Person über die Gründe der Anordnung unterrichtet und schriftlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ein Gericht anrufen kann.


Das rechtliche Gehör konnte aus folgenden Gründen nicht gewährt werden: .......................................

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen nach der Mitteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug Beschwerde geführt werden. Das Beschwerderecht steht der betroffenen Person
, einem gesetzlichen Vertreter oder einer anderen ihr nahestehenden Person zu.

Ort, Datum
Name/Adresse des Arztes/der Ärztin (Stempel)

Unterschrift

Mitteilung an:

1. Durch Aushändigung (Name der betroffenen Person und allenfalls ihrer gesetzlichen Vertretung oder einer anderen ihr nahestehenden Person):

2. Durch Aushändigung (Name der Anstalt):

3. In speziellen Fällen Vormundschaftsbehörde der Gemeinde:

� ausgenommen Jugendliche unter 16 Jahren (ZGB Art. 405a Abs. 3)
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